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DIREKTORIALVERFÜGUNG


GESTÜTZT auf Artikel 110 des Königlichen Dekrets Nr. 773 vom 18. Juni 1931 und spätere Änderungen und Ergänzungen zur Annahme des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit (TULPS) und insbesondere auf die Absätze 7, 7a, 7b und 7c über Unterhaltungsgeräte ohne Geldgewinn;

GESTÜTZT auf Artikel 38 des Gesetzes Nr. 388 vom 23. Dezember 2000 und spätere Änderungen und Ergänzungen mit Bestimmungen über die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen durch die Autonome Verwaltung der Staatsmonopole für die Herstellung und Einfuhr von Unterhaltungsgeräten gemäß Artikel 110 Absätze 6 und 7 des TULPS nach Italien;

GESTÜTZT auf das Dekret Nr. 430 des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 2001 und spätere Änderungen und Ergänzungen betreffend die Verordnung zur umfassenden Überprüfung der Regelung von Preisausschreiben und Gewinnspielen sowie von lokalen Glücksspielveranstaltungen;

GESTÜTZT auf Artikel 22 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 289 vom 27. Dezember 2002 und spätere Änderungen und Ergänzungen, durch den geregelt wird, dass die Herstellung, die Einfuhr und der Betrieb von legalen Spiel- und Unterhaltungsgeräten einer Genehmigung durch das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen – Autonome Verwaltung der Staatsmonopole – auf der Grundlage der technischen Vorschriften, die im Einvernehmen mit dem Innenministerium festgelegt werden, bedürfen;

GESTÜTZT auf das interdirektionale Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen – Autonome Verwaltung der Staatsmonopole im Einvernehmen mit dem Innenministerium – Abteilung für öffentliche Sicherheit vom 8. November 2005, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 262 vom 10. November 2005 in seiner geänderten Fassung gemäß dem interdirektionalen Dekret vom 20. April 2011, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 107 vom 10. Mai 2011, über technische Vorschriften für die Herstellung und die Methoden der technischen Prüfung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten nach Artikel 110 Absatz 7 des TULPS;

GESTÜTZT auf Artikel 23c des Gesetzesdekrets Nr. 95 vom 6. Juli 2012, mit Änderungen in das Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012 und spätere Änderungen und Ergänzungen umgewandelt, mit dem ab dem 1. Dezember 2012 die Eingliederung der Autonomen Verwaltung der Staatsmonopole in die Agentur für Zollwesen, die in Agentur für Zollwesen und Monopole umbenannt wird, verfügt wird;

GESTÜTZT auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

GESTÜTZT auf das gesetzesvertretende Dekret Nr. 223 vom 15. Dezember 2017 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/1535 vom 9. September 2015;

GESTÜTZT auf Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, mit Änderungen in das Gesetz Nr. 157 vom 19. Dezember 2019 umgewandelt, mit dem ein Zentralregister der Glücksspielbetreiber eingerichtet wird;

IN DER ERWÄGUNG, dass gemäß Artikel 110 Absätze 7b und 7c des TULPS, zuletzt geändert durch Artikel 104 des Gesetzesdekrets Nr. 104 vom 14. August 2020, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 126 vom 13. Oktober 2020, durch eine Maßnahme des Direktors der Agentur für Zollwesen und Monopole technische Vorschriften für die Herstellung der Geräte nach Absatz 7 und für Kupons, die von den Geräten nach Absatz 7 Buchstabe ca ausgestellt werden und nur - auch kumuliert - für den Erwerb kleiner Sachpreise eingesetzt und nicht in Geld umgewandelt oder für eine erneute Teilnahme an Spielen in derselben Verkaufsstelle eingesetzt werden dürfen, festgelegt werden;

IN DER ERWÄGUNG, dass die Geräte nach Artikel 110 Absatz 7 Buchstaben a und c des TULPS bereits unter die Genehmigungspflicht laut Artikel 38 des Gesetzes Nr. 388 vom 23. Dezember 2000 fallen und die technischen Vorschriften für die Herstellung gemäß dem interdirektionalen Dekret vom 8. November 2005 in Kraft sind;

IN DER ERWÄGUNG, dass es zweckmäßig ist, mit dem vorliegenden Dekret die unterschiedlichen Gerätemodelle, die unter die Kategorien gemäß Artikel 110 Absatz 7 des TULPS fallen, zu identifizieren – auch in Anbetracht des technologischen Fortschritts und der neuen Glücksspiele – sowie die Regelung mit den Merkmalen und Funktionen der Geräte in Einklang zu bringen;

IN DER ERWÄGUNG der Erfüllung der Informationspflichten auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft in Einklang mit der Richtlinie 98/34/EG, denen mit dem Verfahren Nr. ……./I vom …. nachgekommen wird;


LEGT DER GENERALDIREKTOR FOLGENDES FEST


KAPITEL 1
(ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN)

ARTIKEL 1
(ZWECK)

1. Bei den Bestimmungen dieser Maßnahme handelt es sich um technische Vorschriften für die Herstellung, die Einfuhr und die Prüfung von Unterhaltungsgeräten, einschließlich Geräten mit mehreren Plätzen, im Sinne des Artikels 110 Absatz 7 des TULPS.


ARTIKEL 2
(BEGRIFFSBESTIMMUNGEN)

1. Im Sinne dieser Maßnahme gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a) Geschicklichkeit: die körperlichen, geistigen und strategischen Fähigkeiten, mit denen der Spieler seine Handlungen an die vom Gerät jeweils angebotenen Spielereignisse anpasst, um das beste Spielergebnis zu erreichen;
b) ADM: die Agentur für Zollwesen und Monopole;
c) Gerät: ein Gerät oder eine Vorrichtung zur Unterhaltung im Sinne des Artikels 110 Absatz 7 des TULPS, ausgestattet nur mit den für einen störungsfreien Betrieb erforderlichen Komponenten, einschließlich der sensiblen Bauteile; 
d) Gerät 7a: ein elektromechanisches Gerät ohne Monitor der Kategorie laut Artikel 110 Absatz 7 Buchstabe a des TULPS, auf dem der Spieler seine körperliche, geistige oder strategische Geschicklichkeit beweisen kann und das nur durch Einwurf von Metallmünzen mit einem festgelegten Wert von maximal 1,00 EUR je Spiel in Gang gesetzt wird und das über Ausgabevorrichtungen direkt oder unmittelbar nach Abschluss des Spiels kleine Sachpreise ausgibt, die sich im Innern des Geräts befinden, wobei diese Sachpreise nicht in Geld umgewandelt oder gegen Preise anderer Art umgetauscht werden können und deren Wert nicht höher ist als das Zwanzigfache des Spieleinsatzes;
e) Gerät 7c: ein Gerät der Kategorie laut Artikel 110 Absatz 7 Buchstabe c des TULPS, auf dem der Spieler nur seine körperliche, geistige oder strategische Geschicklichkeit beweisen kann; diese Geräte sehen keine Gewinnausgabe vor und die Dauer des Spiels kann je nach Geschicklichkeit des Spielers variieren; der Spieleinsatz für ein einzelnes Spiel beträgt zwischen 0,50 und 5,00 EUR; 
f) Gerät 7ca: ein mechanisches oder elektromechanisches Gerät der Kategorie laut Artikel 110 Absatz 7 Buchstabe ca des TULPS, das sich von den Geräten nach Artikel 110 Absatz 7 Buchstaben a und c des TULPS unterscheidet; es wird durch Einwurf von Münzen, Spielmarken oder anderen elektronischen Zahlungsmitteln in Gang gesetzt und gibt direkt, während oder unmittelbar nach Abschluss des Spiels Kupons aus;
g) Gerät 7cb: ein mechanisches oder elektromechanisches Gerät der Kategorie laut Artikel 110 Absatz 7 Buchstabe cb des TULPS, bei dem der Zugang zum Spiel ohne den Einwurf von Geld, sondern zeitabhängig oder zweckbezogen erfolgt;
h) Hybridgerät:
1. elektromechanisches Gerät: ein Gerät 7ca oder Gerät 7cb, das neben mechanischen Bauteilen auch über elektronische Komponenten verfügt, deren Eingreifen in den Spielverlauf das Spiel beeinflussen kann, ohne jedoch in erheblichem Maße den Ausgang des Spiels zu entscheiden, und die garantieren, dass der Spielausgang nicht rein zufällig ist und die Geschicklichkeit des Spielers überwiegt;
2. mechanisches Gerät: ein Gerät 7ca oder Gerät 7cb, das zwar über elektrische, nicht aber über elektronische Komponenten verfügt und Spiele ermöglicht, die ausschließlich auf der Geschicklichkeit des Spielers beruhen;
3. bewegliches Gerät: ein Gerät 7ca, ggf. auch mit elektronischen Komponenten ausgestattet, das Bewegungen erzeugt und nur zur Verwendung durch minderjährige Personen bestimmt ist, deren Körpergewicht nicht die vom Hersteller festgelegten Grenzwerte überschreitet;
4. Billard: ein Gerät 7ca oder Gerät 7cb, das aus einem von Banden mit oder ohne Löcher umgebenen rechteckigen Tisch besteht, der auf Beine oder ähnliche Stützen montiert ist, und das ausschließlich auf der Geschicklichkeit des Spielers beruhende Spiele durch das Bewegen von Kugeln mit eigens dafür vorgesehenen Queues oder mit der Hand ermöglicht;
5. großer Simulator: ein Gerät 7c oder Gerät 7cb mit physischen Spielumgebungen und Ausrüstungen, das aufgrund einer entsprechenden Bescheinigung der Zertifizierungsstelle alternativ dazu bestimmt ist: 
i. neben Audio und Video mehrfach sinnliche Wahrnehmungen einer realen Erfahrung zu simulieren, die der Spieler wahrnehmen würde, wenn er sich physisch wirklich in der simulierten Situation befände;
ii. physische Tätigkeiten mithilfe der erforderlichen Vorrichtungen auszuführen, die es dem Spieler gestatten, das Gerät oder das Spiel zu betätigen, zu steuern und/oder damit zu interagieren;
6. Audio- und/oder Video-Wiedergabegerät: ein Gerät 7ca oder Gerät 7b, das ausschließlich zur Wiedergabe einer beliebigen Audio- und/oder Videospur zum Zweck der Unterhaltung geeignet bzw. bestimmt ist;
7. Bagger: ein Gerät 7ca, das mit beweglichen mechanischen Elementen ausgestattet ist, die automatisch aktiviert werden und, als Ziel des Spiels, dazu bestimmt sind, das Fallen von Gegenständen, bei denen es sich nicht um Geld handelt, in hierfür vorgesehene Auffangbehälter zu ermöglichen;
i) Gerät mit mehreren Plätzen: ein beliebiges Gerät, das es mehreren Spielern gestattet, gleichzeitig und auch miteinander interagierend zu spielen; das Gerät besteht aus der Gesamtheit von Geräten, von denen jedes den Anforderungen in den technischen Vorschriften dieser Maßnahme genügt, und die physisch eng miteinander verbunden sind; 
j) Kennung: der jedem Gerät zugewiesene alphanumerische Code, der zur eindeutigen Identifikation des Geräts nach dem Inkrafttreten dieser Maßnahme erstellt wird; 
k) Ausführungscode des Spielprogramms: die Übersetzung des Quellcodes des Spielprogramms in eine Maschinensprache (Binärcode) und in ein geeignetes Format, damit das Spiel ausgeführt werden kann;
l) Quellcode des Spielprogramms: die Gesamtheit der Anweisungen in einer Programmiersprache, die in dem Algorithmus, der das Spielprogramm ausführt, enthalten sind;
m) sensible Komponenten: die Komponenten des Geräts, die seine besonderen - auch funktionalen - Merkmale steuern;
n) nicht sensible Komponenten: die Gerätekomponenten, die keine sensiblen Komponenten sind;
o) Walzenvorrichtung: die Gesamtheit der realen und von außen sichtbaren Walzen im Gerät, auf denen in vorherbestimmter Reihenfolge verschiedene Symbole abgebildet sind und die durch Schrittmotoren und foto-optische Systeme, die deren Ruhestellung erkennen können, gesteuert werden; 
p) Unveränderbarkeit: die Unmöglichkeit, die technischen Merkmale, die Funktionsweise und die Modalitäten der Gewinnausschüttung des Geräts zu verändern oder zu verfälschen;
q) Importeur: der im Zentralregister der Glücksspielbetreiber nach Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, umgewandelt in das Gesetz Nr. 157 vom 16. Dezember 2019, eingetragene Wirtschaftsteilnehmer, der komplett fertiggestellte und in einem Drittland hergestellte Geräte in Italien in den freien Verkehr überführt, damit sie dort technisch überprüft oder eingesetzt werden;
r) Manipulation: die Änderung oder Beeinflussung der technischen Merkmale, der Funktionsweise und der Modalitäten der Gewinnausschüttung des Geräts oder der Vorrichtungen für die Ausgabe von Kupons, die gegebenenfalls im Gerät installiert sind;
s) außerplanmäßige Wartung: die Arbeiten, die keine normalen Reparatur- oder Wartungsmaßnahmen sind und die erforderlich sind, um die technischen Merkmale, die Funktionsweise und die Modalitäten der Gewinnausschüttung des Geräts, einschließlich der eventuellen Aktualisierungen der elektronischen Speicher, wiederherzustellen;
t) geringer Wert: unbeschadet der Vorgaben für die Geräte 7a, der Wert kleiner Sachpreise, der 20 EUR nicht übersteigt;
u) OdV: eine Zertifizierungsstelle, die eine Vereinbarung mit der ADM abgeschlossen hat; ein Verzeichnis der Zertifizierungsstellen wird auf der Website der ADM unter der Adresse www.adm.gov.it veröffentlicht;
v) kleine Sachpreise: Preise, die aus Produkten mit geringem Wert bestehen und die nicht in Geld oder Gutscheine oder Mittel, die zu erneuten Spielen berechtigen, umgewandelt oder gegen Preise anderer Art umgetauscht werden können;
w) Spiel: die Gesamtheit der vom Gerät angebotenen Spielphasen, die zwischen dem Augenblick, zu dem das Spiel durch Aktion des Spielers beginnt, und dem Zeitpunkt, zu dem es durch Erreichen eines Ergebnisses endet, ablaufen;
x) Gewinn: kleine Sachpreise oder Kupons, die ausschließlich - auch kumuliert - für den Erwerb kleiner Sachpreise verwendet und nicht in Geld umgewandelt oder für eine erneute Teilnahme an Spielen in derselben Verkaufsstelle eingesetzt werden können;
y) Hersteller: der im Zentralregister der Glücksspielbetreiber nach Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, umgewandelt in das Gesetz Nr. 157 vom 16. Dezember 2019, eingetragene Wirtschaftsteilnehmer, der Geräte in der Gemeinschaft herstellt und diese in Italien zu vermarkten beabsichtigt;
z) virtuelle Walzen: die Simulation der Darstellung und der Funktionsweise der Walzenvorrichtung per Video oder über LED- bzw. optische Vorrichtungen;
aa) Spielplatine: die Gesamtheit der Hardware- und Software-Komponenten, einschließlich Speicher und Kommunikationsschnittstellen, die für den Betrieb des Spielprogramms erforderlich sind; 
ab) Kupon: direkt vom Gerät ausgegebener Träger, auch in Papierform, auf dem eine einheitliche Punktezahl angegeben ist, die ausschließlich in dem Lokal bzw. in dem Betrieb, in dem das Gerät aufgestellt ist, gültig ist und zur Einlösung eines kleinen Sachpreises - auch durch Kumulation identischer Träger - berechtigt;
ac) TULPS: das Königliche Dekret Nr. 773 vom 18. Juni 1931 und spätere Änderungen betreffend die Annahme des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit.

KAPITEL 2
(TECHNISCHE VORSCHRIFTEN FÜR DIE HERSTELLUNG)

ARTIKEL 3
(MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE GERÄTE AUS ABSATZ 7

1. Die in dieser Maßnahme genannten Geräte, die nach deren Inkrafttreten hergestellt werden:
a) sind über eine Kennung identifizierbar;
b) verfügen über die Gerätebeschreibung gemäß Artikel 8;
c) dürfen das Pokerspiel oder dessen Grundregeln - und sei es nur teilweise - sowie alle Spiele, die mittels ähnlicher Modalitäten, die für die Geräte mit Geldgewinn laut Artikel 110 Absatz 6 des TULPS zugelassen sind, dieselbe Gewinnaussicht suggerieren können, nicht nachbilden;
d) dürfen Spiele wie Roulette, Einundzwanzig, Sette e mezzo, Würfelspiele jeder Art, Blackjack, Chemin de fer, Bakkarat und andere Glücksspiele gemäß Artikel 110 Absatz 5 des TULPS bzw. Spiele, bei denen deren Grundregeln - und sei es nur teilweise - nachgebildet werden, nicht nachbilden;
e) sind, sofern möglich, nach dem Klassifizierungssystem Pan European Game Information (PEGI) oder einem gleichwertigen Alterseinstufungssystem eines Landes, in dem ein anderes System angewandt wird, eingestuft;
f) gestatten, unbeschadet der Vorgaben in dieser Maßnahme keine Verbindung zu Telekommunikationsnetzen, einschließlich des Internets, über Verbindungsarten jeglicher Art;
g) verfügen nicht über Walzenvorrichtungen oder virtuelle Walzen;
h) gestatten weder den Umtausch der angesammelten Punkte in Geld noch die Umwandlung des Guthabens des Spielers für Spielwiederholungen oder für andere Vorteile zugunsten des Spielers;
i) gestatten nicht, dass der zur Aktivierung des Geräts erforderliche Spieleinsatz in andere Wertbeträge aufgeteilt wird, um Zwischenphasen des Spiels zu aktivieren;
j) ermöglichen, unbeschadet der Fälle laut Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d, keine Nullstellung der Ranglisten und/oder der erzielten Rekorde;
k) ermöglichen keine Anzeige der erzielten Punkte in chronologischer Reihenfolge;
l) gestatten nicht - außer zum Starten des Spiels - den Einsatz von Geldmünzen in der Landeswährung, Spielmarken oder anderen elektronischen Zahlungsmitteln während der verschiedenen Spielphasen bzw. während des Spiels;
m) gestatten nicht, dass Münzen oder andere Gegenstände, die dem Spieler eine Gewinnaussicht suggerieren, sichtbar sind;
n) verfügen über Vorrichtungen und/oder Mechanismen, die jegliche nicht mit den Vorgaben in der Gerätebeschreibung nach Artikel 8 zu vereinbarende oder davon abweichende Veränderung der elektronischen Speicher oder mechanischen Komponenten, die den Betrieb, die Spielabläufe oder das Ergebnis steuern, unmöglich machen; diese Vorrichtungen müssen für eine Funktionssperre im Falle einer Manipulation oder alternativ dazu für den Einsatz von Vorrichtungen und/oder Mechanismen sorgen, die den Zugriff auf die Komponenten verhindern und Manipulationen bzw. auch Manipulationsversuche anzeigen;
o) dürfen keine Bilder oder Inhalte zeigen, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen;
p) dürfen nicht gegen die geltende urheberrechtliche, markenrechtliche und patentrechtliche Gesetzgebung verstoßen;
q) dürfen keine grafischen Darstellungen und typische Modalitäten von Spielordnungen nachbilden, für die eine Konzession von der ADM vergeben wurde;
r) werden nicht bei Gewinnveranstaltungen, die durch die Vorschriften des Dekrets Nr. 430 des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 2001 geregelt sind, eingesetzt.

ARTIKEL 4
(ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE GERÄTE 7A)

1. Neben den Anforderungen aus Artikel 3 genügen die Geräte 7a zwingend auch den folgenden Anforderungen:
a) der Spieleinsatz für ein einzelnes Spiel beträgt höchstens 1,00 EUR;
b) sie verfügen über eine Peripherieeinrichtung, die ausschließlich für die Bezahlung des Spiels vorgesehen ist;
c) sie können nur durch Einwurf von Metallmünzen in der Landeswährung in Gang gesetzt werden;
d) sie verfügen über mechanische Vorrichtungen und/oder elektronische Komponenten, die für die Aktivierung und die Ausführung des Spiels erforderlich sind;
e) sie basieren auf Spielweisen, bei denen der Spieler seine Geschicklichkeit beweisen kann, sie gestatten keine rein zufälligen Gewinne;
f) sie verfügen über Vorrichtungen, die der Spieler für die Aktivierung, Steuerung und/oder Interaktion mit dem Gerät oder dem Spiel verwenden kann;
g) sie verfügen über Steuerungen oder Mechanismen, die dem Spieler zur Verfügung stehen und die durch Geschicklichkeitsprüfungen den Spielverlauf, den entsprechenden Punktestand und die Ausschüttung von kleinen Sachpreisen, die sich im Innern des Geräts befinden, beeinflussen können;
h) sie verfügen über keinen Monitor, können aber mit nicht interaktiven Anzeigevorrichtungen ausgestattet sein, die zur Vereinfachung des Spiels oder zur Anzeige der Spielregeln verwendet werden;
i) sie schütten keinerlei Gewinne, außer kleinen Sachpreisen, oder Preise anderer Art aus;
j) sie verfügen über keinerlei Mechanismus für die Ausgabe von Kupons;
k) sie geben über Ausgabevorrichtungen direkt und unmittelbar nach Abschluss des Spiels kleine Sachpreise aus, die sich im Innern des Geräts befinden und vom Spieler gesehen werden können.


ARTIKEL 5
(ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE GERÄTE 7C)

1. Neben den Anforderungen aus Artikel 3 genügen die Geräte 7c zwingend auch den folgenden Anforderungen:
a) der Spieleinsatz für ein einzelnes Spiel beträgt zwischen 0,50 und 5,00 EUR;
b) sie verfügen über mindestens eine Peripherieeinrichtung, die ausschließlich für die Bezahlung des Spiels mit einem der im nachstehenden Buchstaben genannten Zahlungsmittel vorgesehen ist;
c) sie können nur durch Einwurf von Metallmünzen in der Landeswährung, von Spielmarken oder durch den Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln wie Guthabenkarten, die keine Bankkarten sind und die auf keinen Zahlungskreislauf zurückführbar, sondern ausschließlich für Spielzwecke bestimmt sind, in Gang gesetzt werden;
d) sie verfügen über eine Spielplatine;
e) sie sind mit einem Display oder einem Monitor ausgestattet;
f) sie verfügen über keinerlei Mechanismus für die Ausgabe von Kupons;
g) sie schütten keinerlei Gewinne oder Preise anderer Art aus;
h) sie sind für Spielweisen konzipiert, die ausschließlich auf der Geschicklichkeit des Spielers basieren;
i) sie verfügen über Vorrichtungen, die der Spieler für die Aktivierung, Steuerung und/oder Interaktion mit dem Gerät oder dem Spiel verwenden kann;
j) sie verfügen nicht über Mechanismen jedweder Art, die nicht zu den Steuerungen gehören, die dem Spieler zur Verfügung stehen und die den Spielverlauf und den entsprechenden Punktestand - wenn auch nur indirekt - beeinflussen könnten.
2. Die Geräte 7c können neben den Anforderungen aus Artikel 3 auch die folgenden Merkmale aufweisen:
a) sie können als Geräte mit mehreren Plätzen ausgeführt sein;
b) sie gestatten eine unterschiedliche Spieldauer, die von der Geschicklichkeit des Spielers abhängt;
c) sie gestatten die Aktualisierung - auch aus der Ferne - der elektronischen Speicher mithilfe der vom Hersteller vorgegebenen Mechanismen, die in den technischen Unterlagen laut Artikel 8 ausführlich beschrieben sind und von der Zertifizierungsstelle geprüft wurden;
d) sie gestatten eine Netzwerkverbindung für Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten sowie, im Rahmen der Durchführung der Spielaktivitäten, für das Erstellen von Ranglisten und das Ausführen von Simultan-Telespielen, einschließlich der hiermit verbundenen Tätigkeiten; die eventuellen Netzwerkverbindungen müssen die eindeutige Identifizierung der einzelnen Geräte sicherstellen und eine wechselseitige Authentifizierung und Verschlüsselung zwischen den Geräten und dem zentralen Server ermöglichen und so die Integrität und Vertraulichkeit der übertragenen Daten garantieren; der zentrale Server muss sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befinden und zu Kontrollzwecken zugänglich sein.

ARTIKEL 6
(ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE GERÄTE 7CA)

1. Neben den Anforderungen aus Artikel 3 genügen die Geräte 7ca zwingend auch den folgenden Anforderungen:
a) der Spieleinsatz für ein einzelnes Spiel beträgt zwischen 0,50 und 5,00 EUR;
b) sie verfügen über mindestens eine Peripherieeinrichtung, die ausschließlich für die Bezahlung des Spiels mit einem der im nachstehenden Buchstaben genannten Zahlungsmittel vorgesehen ist;
c) sie können nur durch Einwurf von Metallmünzen in der Landeswährung, von Spielmarken oder durch den Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln wie Guthabenkarten, die keine Bankkarten sind und die auf keinen Zahlungskreislauf zurückführbar, sondern ausschließlich für Spielzwecke bestimmt sind, in Gang gesetzt werden;
d) sie schütten keinerlei Gewinne, ausgenommen Kupons, oder Preise anderer Art aus;
e) sie gestatten weder die Aktivierung noch den Start des Spiels durch Einsatz von zuvor ausgestellten Kupons;
2. Die Geräte 7ca können neben den Anforderungen aus Artikel 3 auch die folgenden Merkmale aufweisen:
a) sie verfügen über einen Mechanismus für die Ausgabe von Kupons;
b) sie verfügen über eine Spielplatine;
c) sie sind mit einem Display oder einem Monitor ausgestattet;
d) sie können als Geräte mit mehreren Plätzen ausgeführt sein;
e) sie können über Peripherieeinrichtungen verfügen, die der Spieler für die Aktivierung, Steuerung und/oder Interaktion mit dem Gerät oder dem Spiel verwenden kann;
f) zusätzlich zu den mechanischen Vorrichtungen können sie mit elektronischen Komponenten für die Ausführung des Spiels ausgestattet sein;
g) sie können über eine Vorrichtung für die Wiedergabe von Audio- und/oder Videospuren verfügen;
h) sie gestatten die Aktualisierung - auch aus der Ferne - der elektronischen Speicher mithilfe der vom Hersteller vorgegebenen Mechanismen, die in den technischen Unterlagen laut Artikel 8 ausführlich beschrieben sind und von der Zertifizierungsstelle geprüft wurden.

ARTIKEL 7
(ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE GERÄTE 7CB)

1. Neben den Anforderungen aus Artikel 3 genügen die Geräte 7cb zwingend auch den folgenden Anforderungen:
a) sie verfügen weder über Peripherieeinrichtungen für die Zahlung von Spielen noch gestatten sie den Einwurf von Geldmünzen oder Spielmarken oder die Nutzung anderer Zahlungsmittel;
b) sie verfügen über keinerlei Mechanismus für die Ausgabe von Kupons;
c) sie schütten keinerlei Gewinne oder Preise anderer Art aus.
2. Die Geräte 7cb können neben den Anforderungen aus Artikel 3 auch die folgenden Merkmale aufweisen:
a) sie verfügen über eine Spielplatine;
b) sie sind mit einem Display oder einem Monitor ausgestattet;
c) sie können als Geräte mit mehreren Plätzen ausgeführt sein;
d) sie können über Peripherieeinrichtungen verfügen, die der Spieler für die Aktivierung, Steuerung und/oder Interaktion mit dem Gerät oder dem Spiel verwenden kann;
e) zusätzlich zu den mechanischen Vorrichtungen können sie mit elektronischen Komponenten für die Ausführung des Spiels ausgestattet sein;
f) sie können über eine Vorrichtung für die Wiedergabe von Audio- und/oder Videospuren verfügen;
g) sie gestatten die Aktualisierung - auch aus der Ferne - der elektronischen Speicher mithilfe der vom Hersteller vorgegebenen Mechanismen, die in den technischen Unterlagen laut Artikel 8 ausführlich beschrieben sind und von der Zertifizierungsstelle geprüft wurden.

ARTIKEL 8
(GERÄTEBESCHREIBUNG UND TECHNISCHE UNTERLAGEN)

1. Die Hersteller oder Importeure erstellen für jedes Gerätemodell sowohl in Papier- als auch in elektronischer (nicht wiederbeschreibbarer) Form eine Gerätebeschreibung in italienischer Sprache mit den folgenden Mindestangaben:
a) Handelsbezeichnung des Gerätemodells sowie des enthaltenen Spiels bzw. der Spiele, die das Gerät wiedergeben kann;
b) Kenndaten des Herstellers bzw. des Importeurs des Geräts mit den von der ADM bei der Eintragung in das Zentralregister der Glücksspielbetreiber nach Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, umgewandelt in das Gesetz Nr. 157 vom 16. Dezember 2019, zugewiesenen Daten;
c) Kenndaten des Herstellers bzw. des Importeurs der Spielplatine ggf. mit den von der ADM bei der Eintragung in das Zentralregister der Glücksspielbetreiber nach Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, umgewandelt in das Gesetz Nr. 157 vom 16. Dezember 2019, zugewiesenen Daten;
d) Angaben zu der Konformitätsbescheinigung, aus der hervorgeht, dass das der technischen Prüfung unterzogene Modell des Geräts den Vorschriften über die Eignung für das erlaubte Spiel entspricht; 
e) Beschreibung der äußeren Merkmale des Geräts, einschließlich Farbfotos;
f) erklärende und fotografische Beschreibung aller technischen Merkmale des Geräts, der entsprechenden Funktionsweisen, der Regeln der Spiele und der einzelnen Phasen, einschließlich der Höhe des Spieleinsatzes, sowie die Modalitäten der Gewinnausschüttung; in Bezug auf Geräte mit mehreren Plätzen müssen auch die Modalitäten für die Interaktion zwischen den Spielern und eventuell die für den Spielzweck erforderlichen Verbindungen angegeben sein;
g) Beschreibung aller auf Hardware- oder Software-Ebene konfigurierbaren Parameter, falls vorhanden;
h) technische Beschreibung der Vorrichtungen und Mechanismen laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe n;
i) Schaltplan des Geräts und der für das Spiel erforderlichen Peripheriegeräte - falls vorhanden - sowie der Vorrichtungen und Mechanismen laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe n;
j) Kopie der von den Rechtsvorschriften in der Gemeinschaft und auf internationaler Ebene vorgeschriebenen Sicherheitsbescheinigungen;
k) Einstufung des Pan European Game Information (PEGI) oder eines gleichwertigen Alterseinstufungssystems bei Ländern, in denen andere Systeme in Bezug auf das Mindestalter des Spielers und die Inhaltsbeurteilung Anwendung finden; bei fehlender Einstufung die vom Hersteller für die Nutzung des Geräts empfohlene Altersfreigabe.
2. Die Hersteller oder Importeure erstellen für jedes Gerätemodell sowohl in Papier- als auch in elektronischer (nicht wiederbeschreibbarer) Form einen Auszug aus der Gerätebeschreibung in italienischer Sprache mit den Mindestangaben aus dem vorherigen Absatz, mit Ausnahme der Buchstaben g, h und i, der öffentlich verfügbar gemacht wird.
3. Jedes Gerät muss mit der Gerätebeschreibung nach Absatz 1 versehen sein, die - falls möglich - im Gerät aufzubewahren ist.
4. Die Hersteller oder Importeure erstellen für jedes Gerätemodell sowohl in Papier- als auch in elektronischer (nicht wiederbeschreibbarer) Form technische Unterlagen in italienischer Sprache mit den folgenden Mindestangaben:
a) Beschreibung der Spielplatine, falls vorhanden, einschließlich Farbfotos;
b) ggf. technische Beschreibung der vom Hersteller der Spielplatine getroffenen Vorkehrungen, um den Zugriff auf die Spielplatine zu kontrollieren;
c) ggf. Beschreibung der vom Hersteller der Spielplatine getroffenen Vorkehrungen für das Laden des ausführbaren Codes der Spielsoftware auf die Platine;
d) technische Beschreibung der eventuell vom Hersteller der Spielplatine, falls vorhanden, getroffenen Vorkehrungen für den Zugriff auf die Spielplatine über die verfügbaren Kommunikationsschnittstellen, mit genauer Angabe der Befehle, der entsprechenden Funktionen und der Art der vorgesehenen Operationen;
e) Beschreibung der technischen Merkmale, der Hardware und Software, jeder Komponente des Geräts und der entsprechenden Funktionsweise;
f) technische Beschreibung der Mechanismen zur Kontrolle des Zugriffs auf die unterschiedlichen Hardware- und Softwarekomponenten des Geräts und der Strategien für die Verwaltung der Passwörter;
g) Beschreibung der vom Hersteller des Geräts voreingestellten Mechanismen für die Aktualisierung der elektronischen Speicher, falls vorhanden;
h) ggf. Beschreibung der Netzwerkverbindungen, die für die Interaktion zwischen dem Spieler und dem Spielzweck erforderlich sind, einschließlich Beschreibung der Sicherheitsmerkmale dieser Verbindungen und Angabe des Standorts der Komponenten, mit denen die Netzwerkinfrastruktur eingerichtet wird.

ARTIKEL 9
(WARTUNGSVERZEICHNIS)

1. Die Hersteller bzw. Importeure des Geräts erstellen für jedes Gerät ein Wartungsverzeichnis, das vom Besitzer des Geräts in Papierform oder in elektronischer Form durch Speicherung mittels der auf dem Gerät installierten Software aufbewahrt wird.
2. In dem Wartungsverzeichnis sind die außerplanmäßigen Wartungsarbeiten von jedem Gerät mit jeweils folgenden Angaben aufzulisten:
a) Beschreibung der außerplanmäßigen Wartungsarbeiten und der betroffenen Komponenten des Geräts;
b) das Datum der Durchführung der außerplanmäßigen Wartungsarbeiten;
c) Kenndaten der Person, von der die außerplanmäßigen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden.

ARTIKEL 10
(INFORMATIONSPFLICHT)

1. Die Hersteller bzw. Importeure bringen auf dem Gerät ein oder mehrere Schilder so an, dass diese nicht verfälscht werden können, von außen gut sichtbar sind und auf denen folgende Angaben aufgeführt sind:
a) die Kennung des Geräts;
b) der Spieleinsatz;
c) die Spielregeln zumindest in italienischer Sprache, auch in zusammengefasster Form;
d) das vom Hersteller für die Verwendung des Geräts empfohlene Mindestalter des Spielers, falls die Vorgaben aus Buchstabe e dieses Artikels fehlen;
e) die Einstufung des Pan European Game Information (PEGI) oder ggf. eines gleichwertigen Alterseinstufungssystems bei Ländern, in denen andere Systeme zur Festlegung des Mindestalters des Spielers angewandt werden;
f) die Einstufung des Pan European Game Information (PEGI) oder ggf. eines gleichwertigen Alterseinstufungssystems bei Ländern, in denen andere Systeme zur Angabe der Inhaltsbeurteilung angewandt werden.

KAPITEL 3
(TECHNISCHE PRÜFUNG)

ARTIKEL 11
(INHALT UND ZIELE DER TECHNISCHEN PRÜFUNG)

1. Für die Durchführung der technischen Prüfung nach Artikel 38 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 388 vom 23. Dezember 2000 und spätere Änderungen übergibt der Hersteller bzw. Importeur des Geräts einer OdV entsprechend den von der ADM durch spätere Maßnahmen festgelegten Modalitäten ein Musterexemplar von jedem Gerät bzw. von jedem Gerät mit mehreren Plätzen, die er herzustellen oder einzuführen beabsichtigt, und unterrichtet gleichzeitig die ADM darüber.
2. Die OdV nimmt die technische Prüfung an jedem Musterexemplar des Geräts bzw. Geräts mit mehreren Plätzen durch Kontrolle der Gerätebeschreibung, der technischen Unterlagen und sämtlicher Dokumentation im Zusammenhang mit der Funktionsweise und den technischen Merkmalen des vom Hersteller oder Importeur des Geräts vorgelegten Geräts vor.
3. Unbeschadet der Bestimmungen im nachfolgenden Absatz beurteilt die OdV in eigener Verantwortung, ob weitere Prüftätigkeiten vorgenommen werden wie:
a) äußere und innere Sichtkontrolle des Geräts, auch bei Geräten mit mehreren Plätzen;
b) Prüfung des Quellcodes des Spielprogramms;
c) Prüfung der Interaktion des Spielprogramms mit möglicher anderer Software, die auf dem Gerät installiert ist, auch bei Geräten mit mehreren Plätzen;
d) Kontrolle der Verfahren der Aktualisierung der elektronischen Speicher;
e) Prüfung der Funktionen, mit denen die Netzwerkverbindung des Geräts ermöglicht wird, auch bei Geräten mit mehreren Plätzen;
f) Tests, auch mithilfe von Simulationsinstrumenten und -verfahren.
4. Die im vorherigen Absatz genannten Prüfungen müssen stets vorgenommen werden, wenn das Gerät zumindest über eine der folgenden Funktionen und/oder Merkmale verfügt:
a) die Funktionen sind - wenn auch indirekt - mit denen anderer Gerätemodelle, die nicht durch diese Maßnahme geregelt sind, vergleichbar;
b) Funktionen, die den Ausgang des Spiels und dessen Ergebnis beeinflussen könnten;
c) Merkmale, die es nicht gestatten, mit Sicherheit festzustellen, dass die Anforderungen in dieser Maßnahme erfüllt wurden.
Weitere besondere Funktionen können gegebenenfalls mit einer Folgemaßnahme der ADM festgelegt werden.
5. Falls an einem bereits erfolgreich geprüften Gerätemodell Änderungen vorgenommen werden sollen, muss der Hersteller bzw. Importeur eine OdV über die vorzunehmenden Änderungen unterrichten. Die OdV bewertet eigenverantwortlich die an dem Gerätemodell vorzunehmenden Änderungen, und verfährt dabei wie folgt:
a) [bookmark: _Hlk62464689]wenn die vorgeschlagenen Änderungen nicht sensible Komponenten betreffen, informiert die OdV die ADM und legt ihr einen entsprechenden Bericht mit den festgestellten Änderungen vor;
b) wenn die vorgeschlagenen Änderungen sensible Komponenten betreffen und nicht gestatten, die Merkmale und die Funktionsweise des Geräts im Wesentlichen unverändert zu belassen, führt die OdV die technische Prüfung der betreffenden Änderungen durch und erzeugt bei positivem Ausgang eine aktualisierte Version desselben bereits geprüften Gerätemodells;
c) wenn die vorgeschlagenen Änderungen sensible Komponenten betreffen und nicht gestatten, die Merkmale und die Funktionsweise des Geräts im Wesentlichen unverändert zu belassen, führt die OdV eine technische Prüfung durch, indem sie ggf. das Gerät wie ein neues Modell behandelt.

ARTIKEL 12
(PFLICHTEN DER ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN)

1. Die zwischen der ADM und den OdV abgeschlossenen Vereinbarungen sehen zumindest Folgendes vor:
a) die im Zusammenhang mit der technischen Prüfung entstehenden Kosten sind stets von dem Hersteller bzw. Importeur, der sie beantragt, zu tragen;
b) die ADM kann in keinem Fall für die Folgen, die sich aus dem Ergebnis dieser Prüfungen ergeben, haftbar gemacht werden;
c) die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der technischen Prüfung müssen innerhalb einer vorgeschriebenen Frist von höchstens 30 Tagen ab dem Datum der Vorstellung des Modells eines jeden Geräts bzw. Geräts mit mehreren Plätzen abgeschlossen sein;
d) die im Zusammenhang mit der technischen Prüfung entstehenden Höchstentgelte werden proportional zum Verkaufswert des Geräts bzw. des Geräts mit mehreren Plätzen bemessen.	


KAPITEL 4
(ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN)

ARTIKEL 13
(SCHLUSSBESTIMMUNGEN, AUFGEHOBENE BESTIMMUNGEN, INKRAFTTRETEN)

1. Mit dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Maßnahme werden aufgehoben:
a. XXXXXXXX
b. YYYYYYYY
2. Die vorliegende Maßnahme tritt am fünfzehnten Tag nach der Veröffentlichung auf der offiziellen Website der ADM in Kraft.


°°°°°°°°°°°°°°°


Die Maßnahme wird nach Maßgabe der Rechtsvorschriften auf der Website der ADM rechtswirksam veröffentlicht.


Marcello Minenna
00143 – ROM, via Mario Carucci 71
Tel.: +39 065024 0000 E-Mail: esempioadmufficio@adm.gov.it
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